
gesellschaft auf die Einhaltung der Bestimmungen des Kartell
rechtes zu prüfen. Das Präsidium der Volkskammer wird gebe
ten, die Form der Beratung des Ergebnisses der Prüfung und die 
Art der Information des Parlaments zu entscheiden.

Soweit der mit allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe abge
stimmte Bericht.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Da ist eine Frage. Bitte schön.

Dr. Meisel (Bündnis90/Grüne):

Ich muß zunächst meiner Verwunderung darüber Ausdruck 
geben, daß wir diesen Punkt zu einem Zeitpunkt behandeln, an 
dem die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses, die wesentlich 
mit dieser Frage befaßt waren, nicht anwesend sind.

Aber nun zu meiner Frage: Der Punkt, der außerdem hier ja 
wesentlich stand, war die Tatsache, daß mit der angestrebten 
Übernahme der Beschluß, daß Treuhandvermögen, das wesent
lich in städtischer Nutzung ist, dann mit in städtisches, in kom
munales Eigentum auch zu überführen sei, umgangen worden 
sei. Hat der Ausschuß dazu noch etwas unternommen, oder wird 
er in Zukunft dazu in seiner weiteren Arbeit noch tätig werden?

Dr. Richter:

Ich kann hier im Aufträge des Ausschusses eindeutig antwor
ten. Es ist aus dem ehemaligen Kombinat Braunkohlekraftwerke 
Jänschwalde, in dem Großproduzenten vereinigt sind, die Verei
nigte Kraftwerks-Aktiengesellschaft Peitz gebildet worden. Bei 
diesem Bildungsprozeß gibt es keinerlei direkte Beziehungen zu 
anderen Eigentumsformen, die im Zusammenhang mit dem 
Dreierbeschluß stehen. Das ist eindeutig.

Zweitens: Ich glaube nicht, daß der Ausschuß, so wie er hier 
gewählt wurde, in seiner Zusammensetzung aus jeder Fraktion 
einer, diese Grundsatzproblematik bearbeiten kann. Ich habe 
den Standpunkt, es ist notwendig, daß das Amt für Wettbewerbs
schutz eine grundsätzliche Prüfung des Vertrages am Kartell
recht vornimmt, und dazu - das ist mein Vorschlag - sollte das 
Präsidium noch einmal entscheiden, wie berichtet wird. Das 
kann nicht Aufgabe einer Siebenergruppe sein, die den sachli
chen Fakt Boxberg beraten hat.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Erste Bemerkung: Sie haben mit diesem Hin
weis erklärt, was manche vielleicht auch bemerkt haben, daß ich 
nämlich bei der Ankündigung dieses Tagesordnungspunktes 
einen Moment gestoppt habe, weil ich die Ansage zum Wirt
schaftsausschuß gemacht hatte und dann merkte, was der Ta
gesordnungspunkt 8 ist. Zu diesem Bericht ist ja eigentlich eine 
Aussprache vorgesehen. Erhebt jemand Bedenken dagegen, daß 
wir das jetzt machen? Sollen wir erst andere Tagesordnungs
punkte behandeln, bis der Wirtschaftsausschuß wieder hier ist? 
Das ist meine Frage. Ich bin da etwas unsicher.

Die Informationen, die bis jetzt gegeben worden sind, sind, 
glaube ich, den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses bekannt 
gewesen. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Deswegen frage ich 
Sie jetzt vor der Aussprache.

Dr. Richter:

Herr Präsident! Es gab eine parlamentarische Arbeitsgruppe. 
Wir haben unseren Bericht in Gemeinsamkeit erarbeitet, wir ha
ben alles in Gemeinsamkeit geprüft und formuliert. Wir haben es 
nicht mit dem Wirtschaftsausschuß abgestimmt. Ich war am 
Mittwoch im Wirtschaftsausschuß. Da wurde vom Wirtschafts

ausschuß eindeutig gesagt: Diese Arbeit hat die parlamentari
sche Arbeitsgruppe zu verantworten und abzuschließen. Ich 
kann hier den Wirtschaftsausschuß nicht hineinziehen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Nein, das wollte ich auch nicht. Bloß, ich bin mir ziemlich si
cher, daß die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses, die das wis
sen wollten, sich über diese Angelegenheit bereits informiert ha
ben. Mehr nicht. Mehr wollte ich nicht gesagt haben.

Meine Frage jetzt: Beantragt jemand, daß der Tagesordnungs
punkt unterbrochen wird? - Bitte schön.

Dr. Meisel (Bündnis90/Grüne):

Ich beantrage, daß die Aussprache über diesen Tagesord
nungspunkt fortgesetzt wird, wenn der Wirtschaftsausschuß 
wieder hier ist.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Das ist ein klarer Antrag zur Tagesordnung. Wer dem zu
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer will die Auspra- 
che jetzt gleich weiterführen? Ich bitte um das Handzeichen. -

Das muß ich noch einmal sehen. Wer möchte die Aussprache 
später, wenn der Wirtschaftsausschuß da ist? - Wer möchte sie 
jetzt fortsetzen? - Ich bin in einem großen Dilemma, die Schrift
führer zählen nämlich draußen die Stimmen.

(Heiterkeit)

Ich entscheide jetzt: Die Aussprache wird jetzt nicht gemacht, 
wir unterbrechen den Tagesordnungspunkt, wir behandeln den 
Tagesordnungspunkt 9:

Antrag des Ministerrates:
Gesetz über die amtliche Statistik der DDR 
(Statistikgesetz der DDR - Stat G)
(1. Lesung)
(Drucksache Nr. 113)

Das Wort zur Begründung des Gesetzes hat Minster Reichen
bach, Minister im Amt des Ministerpräsidenten.

Reichenbach, Minister im Amt des Ministerpräsidenten:

Meine Damen und Herren! Liebe Kollegen! Da wir schon sehr 
weit fortgeschritten sind, werde ich versuchen, ganz kurz zu sein 
und Ihnen in vier Punkten darzulegen, daß Sie der Überweisung 
in die entsprechenden Ausschüsse zustimmen. Es betrifft das 
Gesetz über die amtliche Statistik der DDR. Das ist das letzte Ge
setz, das Ihnen heute oder überhaupt angeboten wird, das im Zu
sammenhang mit dem Staatsvertrag zu betrachten ist. Dieses 
Gesetz ist begründet durch den Abschluß des Staatsvertrages. 
Es besteht die Notwendigkeit an diesem Gesetz vor allem in vier 
Punkten.

Zum ersten Punkt. Die Notwendigkeit für die Verabschie
dung ist in einer aussagefähigen statistischen Arbeit zu suchen, 
die insbesondere unter Berücksichtigung der sich vollziehen
den Strukturveränderungen unserer Wirtschaft die Ziele der 
Gesetzgebung und das Zustandekommen von aussagekräftigen 
Ergebnissen für die gesamte Republik, aufbauend auf regiona
len und sektoralen Teilergebnissen, die untereinander gleich
wertig und vergleichbar, addierbar und kombinierbar sein müs
sen, erfassen muß. In diesem Gesamtsystem kann das vorlie
gende Statistikgesetz als Grundgesetz der amtlichen Statistik 
angesehen werden.

Zweitens ist mit dem Statistikgesetz erstmalig für die DDR 
vorgesehen, daß künftige statistische Erhebungen durch Gesetz 
bzw. Rechtsverordnungen anzuordnen sind.

865


